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wair dabei von cLeir Erkenntnis geleitet, dass die stark ablehnende Hai-
tunig der Stimmberechtigten für eine radikale Lösung in der kurzen Zeit
seit der letzten Vernehmlassung sieh wohl kaum wesentlich geändert haben
werde und dass es ausserdem nicht empfehlenswert wäre, den Frauen
die staatsbürgerliche Mitarbeit im gesamten politischen Leben in einem
Zuge zu gewährleisten. Die schrittweise Einführung des Frauenstimm-
rechtes ist aber nicht nur abstimmungstaktisch erfolgssicherer, sondern
bietet auch Gelegenheit, auf den verschiedenen Stufen Erfahrungen zu
sammeln.

Die Revisionisvorliage fand im Laindrat einen günstigen Boden für die
Aussprache. Parteipolitisch standen nur die Bauern geschlossen auf der
Seite der Gegner, wobei allerdings ihr Vertreter im Regierungsrat sich
als überzeugter Befürworter des Frauenstimm rechtes bekannte. In der
Abstimmung wurde der Verfassungsentwurf mit 45 zu 12 Stimmen au -
genommen. Der Regierungsrat hielt es aus taktischen Gründen nicht
für ratsam, im gegenwärtigen Stadium die Willensbildung des Volkes
mit einer Diskussion darüber zu belasten, wie man sich die stufenweise
Einführung des Fraueiistimrnrechtes in der Praxis vorstelle. In der he-
ratenden Kommission wurde aber trotzdem das Stufenverfahren in den
einzelnen Phasen beleuchtet und als erster Schritt die Gewährung des
Stimmrechtes auf kantonalem Boden in den Vordergrund gestellt, was
in dem zurzeit in Beratung stehenden Wahlgesetz verwirklicht werden
könnte. Die folgende Stufe brächte eine Ausdehnung auf Abstimmungen
in Gemeindeangelegenhei'ten. Nach diesen beiden Phasen, die als Zeit
staatsbürgerlicher Bewährung der Frauen angesehen werden könnten,
würde sich logischerweise zur Vervollständigung der politischen Gleich-
berechtigu'ng das Zugeständnis des aktiven und passiven Wahlrechtes an-
echliessien. Im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit hatte der Landrat
beschlossen, eine Standesinitiative zur Einführung des Frauenstimmrech -
tes in der eidgenö'ssischen Gesetzgebung zurückzustellen, bis der Volks-
entscheid über die kantonale Vorlage erfolgt sei. NZZ, 18. 3. 55.

Um das Frauenstimm recht im Kanton Bern
Die Kommission des Grossen Rates, die über die Initiative

zugunsten des Frauenstimm- und Wahlrechtes in den heroischen Gemein-
den* zu beraten hatte, nahm mit zehn gegen sechs Stimmen den Antrag
der Regierung an. Dieser sieht das Fäkultativum des Frauenstimm- und
-wahlrechteis in den Gemeinden vor. Damit stünde es den Gemeinden frei,
dieses Recht einzuführen. Das Initiativkomitee bat die Zusicherung abge-
geben, es ziehe das Volksbegehren zurück, wenn der Grosse Rat dem Ge-
genvorsehlag der Regierung zustimme. Dadurch wird che Möglichkeit der
Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechtes in den bernischen Ge-
rneinden geschaffen, wenn der Grosse Rat dem Gegenvorschlag der Re-
gierung ebenfalls zustimmt. 2. 4. 55
* siehe „Staatsbürgerin" No. 2, 7/8, 10, 1954
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